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Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (366 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Verord
nung über die Errichtung und den Betrieb 
von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Emp-

fangsanlagen geändert wird 

Die gegenständliche Regierungsvorlage w.urde 
vom Verkehrsausschuß erstmalig in seiner Sitzung 
am 18. Jänner 1977 in Behandlung genommen. 
Der Verkehrsausschuß beschloß, einen Unteraus
schuß einzusetzen, dem von der Sozial,istischen 
Partei Osterreichs die Abgeordneten Dr. G r 3;

den e g ger, Hat z 1, BI e c h a, T r eie h 1 und 
T roll, von der Osterreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten lng. G rad i n ge r; Kam m e r
hof e r, Dipl.-Kfin. DDr. K ö ni g und S t e i n
baue r sowie von der Freiheitlichen Pal'tei 
Osterreichs der AbgeordneteDr. Sc h mi d t an
gehörten. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
,in insgesamt fünf Sitzungen am 18. Jänner, 
17. Feber, 15. März, 19. April und 4. Mai 1977 
vorberaten und im Zuge seiner Beratungen auch 
Experten gehört. Der UnteraussdlUß hat einige 
Änderungen an der Regierungsvorlage vorge
schlagen, die die §§ 2 Abs. 4 lit. a, 20 Abs. 1, 
20 Abs. 2, 21 Abs. 2, 21 Abs. 3, 21 Abs. 4, 
22 Abs. 1, 22 Abs. 2, 23 Abs. 1, 24 Abs. 2 sowie 
den Art. II betreffen. 

Der Verkehrsausschuß hat am 24. Mai 1977 den 
Bericht des Unterausschussesentgegengenommen 
und die Regierungsvorlage mit den vom Unter
ausschuß vorgeschlagenen Änderungen ,in Ver
handlung gezogen. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. 
S e h m i d t, Dr. G rad ,e n e g ger, S te i n
bau er, Kam me rho f er und Dipl.-Kfm. 
DDr. K ö n i g sowie der 'Bundesminister für Ver
kehr L a n e beteiligten, wurde die Regierungs
vorlage in der' vom Unterausschuß vorge
schlagenen Fassung unter Berücksichtigung 

eines Abänderungsantrages der, Abgeordneten 
Dr. G rad e n e g ger und Dr. S eh m i d t zu 
§ 23 Abs. 2 sowie eines weiteren Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Sc h m i d t und 
'T roll zu § 23 Abs. 3 mit Mehrheit angenom
men. Der nunmehrige Gesetzestext ist diesem 
Bericht beigedruckt. 

Dieser sieht vor, daß Gemeinschaftsantennen
anhgen, sofern die Standorte aller Empfangs
anlagen sich nicht auf zusammenhängenden 
Grundstücken befinden und kein Teil der 
Anlage einen öffentlichen Weg benützt oder 
kreuzt, grundsätzlish .bewilligungspflichtig sind. 
Ferner soll es in Hinkunft einer Bewilligung, 
durch die Fernmeldebehörde bedürfen, wenn sich 
eine abgesetzte Empfangsantenne mehr als 500 m 
vom Fernsehgerät entfernt befindet. Nach der be
stehenden Rechtslage ist eine Bewilligung nur 
dann erforderlich, wenn die Standorte aller Emp
fangsgeräte nicht innerhalb eines Kre;ises von 
2 km Durchmesser liegen bzw. die Antenne von 
dem am nächsten liegenden Empfangsgerät mehr 
als 10 km entfernt ist. Diese erweiterte Bewilli
gungspflicht soll die Grundlage ,dafür bieten, einen 
technischen Standard für Antennenanlagen wirk
sam festlegen zu können. Die konkreten tech
nischen ,Pflichtwerte wären durch die Post- und 
Telegraphenverwaltung in einem sogenannten 
Pflichtenheft gesondert zu verlautbaren. Der För
derung des Entstehens von Gemeinschaftsanten
nenanlagendient das Unterbleiben einer beson
deren Gebühr für die Bewilligungserteilung sowie 
die Möglichkeit eines Versagens der angestrebten 
Bewilligung, wenn der Anschluß von Fernseh
empfangsgeräten an eine bereits bestehende Ge
meinschaftsantennenanlage in wirtschaftlicher 
Weise ohne unnötige'n Aufschub möglich er
scheint. Besondere' Bedeutung wird der Zusam
menschaltung von größeren Gemeinschaftsanten
nenanlagen beigemessen. Hier ist in jedem Fall 
eine gesonderte fernme1debehördliche Bewilligung 
vorgesehen. 
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2 . 536 der Bleilagen 

Im Interesse einer weitgeHenden Koordinierung 
der Antennenanlagen wird die Bewilligungspflicht 
gegenüber der bisherigen Rechtslage erheblich 
ausgedehnt, auf ,der anderen Seite aber die Ver
meidung einer überbeanspruchung der Fern
meldebehörden angestrebt. So soll die notwendige 
fernmeldebehördliche Bewilligung für Gemein
schaftsantennenanlagen innerhalb ,eines Kreises 
von 500 m im Durchmesser bereits im Zeitpunkt 
der Antragstellung als erteilt gelten, wenn die 
technischen Voraussetzungen gegeben sind. Eine 
überprüfung, ob die vorgesehenen technischen 
Werte im Einzelfall vorliegen, erübrigt sich durch 
den Hinweis darauf, daß nur serienmäßi~ ~e,
fertigte und generell typenzugelassene Einrich
tungen beim Aufbau der Antemienanlage ver
wendet werden. 

Im Zuge seiner Beratungen traf der Ausschuß 
folgende Feststellungen: 

Zü § 2Q Abs. 2: 

Oer Verkehrsausschuß ist der Meinung, daß 
Typenzulassungen auch nach eibem festgelegten 
PriHvetfahren erzielte Prüfergebnisse . 

bei ausländischen Fernmeldeverwaltungen, 
beim Erzeuger oder 
bei son!ltl~n allgeiiletn anerkafinten Stellen 
itfi IhläiUl, 

die über entsptechehtle Pr'ilfeiilrichtühgen ver
fügen, 'ohne weiteten PtiHuflgsvörgang zugrunde 
gelegt werden können. 

Zu § 21 Ab~. ~ Ht. b: 

Der Vefltehrsaussdiuß geht davon aUs, daß 
sich die Ünteriagefi entweder auf die technis$e 
Eighung der Antenhenanlageinsgesamt oder be
söfiders' bei Anlagen kleinereil Umfanges auf 
die tedinisthe Eighung det ih diesen verwende
ten Empfafigs- uild Obertragiiilgseinrichtungen 
beziehen köfihen. 

Zu § 21 Abs. J lit. t: 
Der Verkehrsausscltuß geht davon aus, daß 

dies~ Bestimmung auf die bestehenden Versor
gungsbereiche der betreffenden Sender des ORF 
abstellt. 

wege zu verstehert sind, die zu dem Zeitpunkt, 
zu welchem sie für die Reali'sierung des dem Be
willigungsantrag zugrunde liegenden Projektes 
benötigt werden, auch tatsächlich zur Verfügung 
stehen. Unter dem Begriff "Linien" im geänder
ten Text sind nur solche übertragungstechnische 
Einrichtungen der Post- und Telegraphenverwal
tung zu verstehen, die für vorweg nicht näher be
stimmte Verwendungszwecke und Benützer vor
gesehen sind. 

Zu § 22 Abs.4: 

D~r Verkehrsausschuß vertritt die Auffassung, 
daß wesentliche bzw. schwerwiegende betrieb
liche Belange nur solche sein können, die sich aus 
exterrten Gfunden, insbesondere auf Grund ein
schUigiger internationaler Frequenzvereinbarun
gen ergeben.' 

Zu § 23 Absl 3: 

Der Verkehrsausscltuß ist del' Mehi-üng, ,daß 
das Erfordernis "gl'oßnn6gHche. Sichletheit . cles 
fÖi'ttbuethdehund öl'dnUrtgsgemäßertBctHebes" 
antragstel1lend:cn Geftlillhden .J:n der Praxis keines
wegs eine bevorzugte Stellung im Hinblick auf 
die BewiUißungscnelh.rng einräumt. 

Zü § 24 Abs. 2 lit. 'e: 
ber Verkehrs ausschuß vertritt die Meinung; 

daß eine Antennenanlage dann in ihren wesent
lichen Tellen betriebsbereit gestellt ist, wenn 
zumindest für einen Teil der Empfangsanlagen 
ein Betrieb gewährleist.et ist. ' 

Zu § 24 Abs. 4: 
Nach Auffassung des Verkehrsausschusses 

ist bei der Festlegung der Frist für die Abtragung 
der Antennenanjage nach § 24 Abs. 4 auf die 
Ermög1ichung eines rechtmäßigen Weiterbetriebes 
der Antennenanlage RüGksicht i1IU nehmen. Be~ 
züglich des Begriftes Abtragung geht der Ver
kehrsausschuß davon aus, daß es .genügt, die 
Ah tennenanlage in einen solchen Zustand zu ver
setzen, der eine Wiederhibetriebnahme flur durch 
erheblichen Material- und Arbeitsaufwand Unter 
Anwendung besonderer Fachkenntnisse zuläßt. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den A h-

Zu § .22 Abs. i: t rag, d€t' Natlionalrat Wolle dem an g e-
sc h los sen enG e se t zen t 'W U r f die ver

Bezüglich des Begriffes "gefilhrte Breitband- fassungsmäßige Zu~timmung ,erteilen, 
stromwege" geht der Verkehrsaussdtuß davon' 
aus, daß darunter nur solche Breithandstrom .. 

Treidil 
B~iichterstatiet . 

Wien, 1977 05 24 

troll 
O'bmahrt 

-;. 
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53~ der Bleilagen 3 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die VeronJnung übe .. die Errichtpng 
und den Betrieb von Rundfgnk- und Fern
~ehruftdfunk-f.mpfan~sanlagen geändert wird 

Der Na~onalrat hat 1:u~s~h.l~m!!n: 

Artikel I 

Die Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elek~rizitätswirt~chaft v()m 23. No
vember 1 %5 tiber die Errichtung \lnd den B,e
trieb von R\1ftdfl,lp-k.- \lnd Fervsehnmdfunk
Empfan~sanla~en, BGJ3l. Nr. 333/1%5, in der 
Fassu11'g der Verordnungell BOBL Nr. 37l/1967, 
BGBl. 'Nr. 76/1968, BGBl. Nr. 420/1968 und 
'BGBl. Nr. 14/1969 ull-cl des ßUI!clesgesetzes 
BGBl. Nr. 267/1972 wird wie folgt geändert: 

1. Dem $ 2 ist folgender Aps. 4 anzufüg~n: 

,,(4) Z1,11" E1"richtl,lng lJncl ZIJrn :ij'etrieb einer 
Antennenanlage ist eine ges~;melerte Bewilligung 
notwendig! wenn 

a) sie unter Verwen.d\ln.g von Verpip.dungs~ 
leitungen für mehrere Empfan,gs;Lnlagen ;Luf 
verschiedenen Standort,en (§ 1 Abs.' 2) er-
1"ichtet wird (Geflleinsmaftsanteap.enanlageJ 
~ e$ sei depn, die St;mdorte aller Empfilngs
anlagenbdjnden sim auf z!Js3m11'H~hhängen
den Gnmdniicken '\lnd kein T,eil der Anlag,e 
benijtzt oder ~rey~t ~inef). ~ffentlichen 
Weg ~ oder 

b) d:ie Amenne vom Standort der Empfangs
ap.lage b~w. gem Standort der am näd:lsten 
liegemden Empf;Lng~anlage ID!lhr als 500 tu 
emf.ernt ist, 

Bewilligungen zur Errichtung \lnd zum Betrieb 
einer Antennenanlage dürfen nur ullbefristet 
sein." ' 

2. Die übersch1"ift vor § S hat zu lauten: 

"Errichtung und Betrieb der Emp
fan g san lag e nun cl cl e r An t e n n e n~ 

-a ni a g e n l ' 

3. Der § ~ .hat ZlJ laU1:en,: 

treiben, daß hiedurch andere Fernmeldeanlagen 
in ihrem Betrieb nicht gestärt werden. Die An. 
tennenanlagen sind den Erfol'de1'11issen nach § 20 
Abs. 1 entsprechend instand zu halten. ' 

(2) Die BeWlilligungsinhaper haben g,eeignete 
Maßnahmen zu treffen, die eine mißbräuchliche 
Verwendung der Empfan~aplagen bzw. eler An
tennenanlagen 'lUsschließ,en. 

(3) Mißbräu!;hlidl, ist; eine Verwendung, <lie g,e
gen' Bestimmungen des Fernmeldegese~zes oder 
dieses Bundesgesetzes v,erstößt." 

4. Der Ab~. 1 des § 6 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Durchführung der dep Fernmetde
behörden obliegenden Aufsicht ist dcn hiezu er
mädItigten und sich entsprechend ausweisenden 
Organen der Zutritt ZI,l cl'ea EmpfaagS;Lpla,gen 
und zu den Ant!lQ!l.cmall1~genzu g~s~;ltt(m," 

5. Die Abs. '3 und 4 des S 7 haben zu entfallen. 

6. An die Stelle des bisherigen Abschnittes VI 
eümhließli91s~iner üpers@rift h!lbe~ die folgen
den Abschnitte VI ~l1d VU mTIt ihrep. über
schriften zu treten: 

"A13SCHNITT VI 

J3~son9er{l )31ntimmungj!n fijr An
tlennenanli!~{:n 

§ 20. (1) pie An~!!llJw"anl~g~ 1,1"-4 p"ij! in dieser 
verwenclet;lln ~mpf;mg$- ullc;l' Q\)enr~g\,l!1gsein
riclnJlllgen. mü~seI). in ihr~m Ayf\,l~1,1 '!m!i ihrer 
F~nktionsw~se dCll ZuIJl Z~~PUllJg cl!;!!" Errich
tung der Amenl1cna,llla,g'e 'allerka,rmtefl Regeln 
d!!!' Technik !;!n~pred.len. D~e emphllgenen Si
gp.~le dUrfen p.~i ~~tgl~91 sowi~ dem lnhalt 
~aclJ. yolhtäl1dig !-md ~JJiv~rändert cl'ell Empfangs-
aß.l~~!m zy~efghf!; werden. ' 
m Empfap.~§- !,lnd 01;;>ertfagyngseip.r~m~ungen 

von Antennenanlagen 'könpell, WePll ~~ eine 
Typenbezeichnung tragen, unabhängig von einem 
Verfahren aus Anlaß eines Antrages auf Erteihmg 
6inel' Bewilligung gemäß § 2 Abs. 4 auf Antrag 
desjenigen, der .die Einrichtungen lwrstllllt ader 

,,§ 5. (1) Die Empfangsanlagen und ,die An-, vertreib\:,b4!ZüglidI des Vorliegens der V0raus~ 
tennenanlagen sind so zu errichten und z'u be~ setzungen nach Ä.as, 1 geprüft und unter ~inn~ 
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4 536 der Beilagen 

gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 5 
der Verordnung über Privatfernmeldeanlagen, 
BGBI. Nr. 239/1961, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 267/1972 typenzugelassen 
werden. 

§ 21. (1) Für die Entscheidung über Anträge 
auf Erteilung einer Bewilligung nach § 2 Abs. 4 
ist die Fernmeldebehörde I. Instanz zuständig, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich die An
tennenanlage errichtet werden soll. Soll sich die 
Antennenanlage auf die Wirkungsbereiche zweier 
oder mehrerer Fernmeldebehörden I. Instanz er
strecken, so ist für di,e Entscheidung nach vor
herigem Einvernehmen mit den anderen in Be
tracht kommenden Fernmeldebehörden die Fern
meldebehörde I. Instanz zuständig, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich sich zur Zeit der An
tragstellung die Mehrzahl der anzuschließenden 
Empfangsanlagen befindet. 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb ,einer Antennen~ 
anlage ist schriftlich einzubringen und hat zu 
enthalten: 

a) den Namen und die Anschrift des Antrag
stellers, 

b) Unterlagen für die Beurteilung des Vor
liegens der Voraussetzungen nach § 20 
Abs.l, 

c) einen übersiehtsplan über die in Aussicht 
genommene Antennenanlage, dem der Ver
sorgungsbereich, innerhalb dessen Emp
fangsanlagen ang,eschlossen werden sollen, 
entnommen werden kann, und 

d) die Hetriebszwecke der in Aussicht genom
menen Antennenanlage. 

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und zum Hetriel) einer Antennen
anlage darf nur abgelehnt werden, wenn 

a) die Voraussetzungen nach § 20 Abs. 1 nicht 
vorlieg,en oder 

b) der angestrebte Zweck durch den Anschluß 
an eine bereits bestehende Gemeinschafts
antennenanlage gemäß § 23 Abs. lohne 
unnötigen Aufschub und ohne höheren 
Aufwand erreicht werden kann oder 

c) die übermittlung der Signale der Rund~ 
funk- und Fernsehrundfunksender des 
österreichischen Rundfunks an die Emp
fangsanlagen nicht vorgesehen ist, obwohl 
dies ohne unverhältnismäßig großen Auf
wand möglich wäre. 

(4) Die Fernmeldebehörde hat - ausgenom
men in den Fällen nach § 22 Abs. 2 - vor ihrer 
Entscheidung dem österreichischen Rundfunk 
Gelegenheit zu geben, zum BewiIIigungsantrag 
in angemessener Frist Stellung zu nehmen. 

§ 22. (1) Mit den Bewilligungen nach § 2 
Abs. 4 können Verpflichtungen auferlegt werden, 
deren Einhaltung für den Schutz des Lebens oder 
der Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung 
von Sachschäden, für die Sicherung des unge
stö'rten Betriebes ander,er Fernmeldeanlagen oder 
aus sonstigen wesentlichen technischen oder be
trieblichen Belangen notwendig erscheint. Die 
BewilIigungen nach § 2 Abs. 4 können auch die 
Auflage enthalten, daß - soweit dies im Inter
esse des wirtschaftlichen Ausbaues der öffentli
chen Fernmeldenetze liegt - zur Gänze oder 
teilweise in Linien der Post- und Telegraphenver
waltung geführte Breitbandstromwege zu nützen 
sind. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Gemeinschaftsantennenanlage für 
mehrere Empfangsanlagen mit Standorten auf 
verschiedenen Grundstücken gilt als im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung erteilt, wenn 

a) die Voraussetzungen nach § 20 Abs. 1 vor
liegen, 

b) die Standorte aller anzuschließenden Emp
fangsanlagen innerhalb eines Kr,eises mit 
einem Durchmesser von 500 m liegen und 

c) die Bewilligung nicht binnen ,einer Frist 
von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Antragstellung wegen ,des Fehlens der Vor
aussetzungen nach lit. a oder lit. b aus
drücklich versagt wird. 

(3) Die Bewilligungen sind, ausgenommen in 
den Fällen nach Abs. 2, schriftlich zu erteilen. 

(4) Die Fernmeldebehörden können, wenn 
schwerwiegende technische oder betriebliche Be
lange dies erfordern, die gemäß Abs. 1 verfügten 
Auflagen ändern. 

§ 23. (1) An Gemeinschaftsantennenanlagen 
dürfen innerhalb des von der Bewilligung um
faßten Versorgungsbereiches weitere Empfangs
anlagen ohne gesonderte Bewilligung angeschlos
sen werden. In diesem Falle hat der Inhaber, 
einer Bewilligung zur Errichtung und zum Be
trieb einer .Gemeinschaftsantennenanlage den· An
schluß weiterer Empfangsanlag,en gegen Kosten
beteiligung unter Einräumung der zu bereits an
geschlossenen Empfangsanlagen vergleichbaren 
Bedingungen zu gestatten. 

(2) Für die Zusammenschaltung~on Antennen
anjagen ist eine gesonderre femmeldebehördliche 
Bewilligung erforderlich. 

(3) Eine Bewilligung nach Aps. 2 ist dem 
AntragsteNer zu erteilen, der den Nachweis der 
Zustimmung der Bewilligungsinhaber der von 
der beantragten Zusammenschaltung betroffenen 
AntJennenanlagen erbringen kann und von dem 
mit größtmöglicher' Sicherheit der fortdauernde 
und ordnungsgemäße,Betrieb der Anlagen erwar-
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tet werden kann. An die Stelle der Zustimmung 
eines Bewilligungsinhabers kann die Zustimmung 
der Mehrheit der mit ihren Empfangsanlagen an 
die hetreffende Antennenanlage angeschlossenen 
Inhaber von Hauptbewilligungen (§ 2 Abs. 2 
lit. a) treten. 

§ 24. (1) Die Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Antennenanlage erlischt 

a) durch Verzicht oder Tod des Bewilligungs
inhabers, wenn sie nicht mit Zustimmung 
der Fernmeldebehörde, die sie ,erteilt hat, 
von einer anderen physischen oder juri
$tischen Person übernommen wird, 

b) durch Widerruf der Fernmeldebehörde, die 
sie erteilt hat. 

(2) Der Widerruf kann nur ausgesprochen wer-
den, wenn ' 

a) die Antennenanlage nicht mehr den nach' 
§ 20 Abs. 1 zu fordernden Voraussetzungen 
entspricht und der Aufforderung der 
Fernmeldebehörde zur Schaffung dieser 
Voraussetzungen nicht innerhalb der hie
für festgesetzten an~emessenen Frist nach
gekommen wurde oder 

b) der Inhaber der Bewilligung im Zusammen
hang mit den aus dieser erwachsenden Rech
ten und Verpflichtungen gegen die Bestim
mungen des Fernmeldegesetzes, dieses Bun
desgesetzes oder gegen die auf Grund der 
Bewilligung zu erfüllenden Auflagen gröb
lich oder wiederholt verstößt, oder 

c) die Anlage nach zwölf Monaten vom Tag 
der Bewilligungserteilung an gerechnet in 
ihren wesentlichen Teilen noch nicht be
triebsbereit gestellt ist. 

(3) Widerruf und Verzicht sind an keine 
Frist gebunden. Die Verzichtserklärung hat 
schriftlich bei der Fernmeldebehörde zu erfolgen, 
die die Bewilligung erteilt hat. Im Falle eines 
Widerrufes oder Verzichtes sind, die Inhaber 

der Hauptbewilligungen (§ 2 Abs. 2 lit. a), 
deren Empfangsanlagen an die betreffende An
tennenanlage angeschlossen ,sind, davon unver
züglich in Kenntnis zu setzen. 

(4) Bei Erlöschen der Bewilligung ist die An
tennenanlage sofort außer Betrieb zu setzen und 
in angemessener Frist abzutragen. 

ABSCHNITT VII 

Bewilligungsgebühren 

§ 25. (1) Für die Bewilligungen nach § 2 
Abs. 2 sind die in der jeweils geltenden Gebüh
renvorschrift festgelegten Gebühren zu entrich
ten. 

(2) Die Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 sind 
gebührenfrei. 

§ 26. über die Entrichtung der Gebühr (§ 25 
Abs. 1) ist eine Bestätigung (Gebührenbestä
tigung) auszufertigen." 

7. Die bisherigen Abschnitte VII und VIII 
sind als Abschnitte VIII und IX zu bezeichnen. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1977 
in Kraft. 

(2) Für Antennenanlagen, zu deren Errich
tung und Betrieb eine Bewilligung nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich 
ist, gilt die Bewilligung als im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes erteilt, wenn 
die Antragstellung bis zum 30. Juni 1979 erfolgt 
und die Bewilligung nicht aus den Gründen des 
§ 21 Abs. 3 lit. a oder lit. c ausdrücklich binnen 
einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt 
der AntragsteIlung versagt wird. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 
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